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„Welche Auswirkungen hat das künftige

Antikorruptionsgesetz auf die Heilberufe?“

„Antikorruptionsgesetz - wem ist der Arzt verpflichtet“

Dr. med. Stephan Hofmeister



Der Arzt als professionell Handelnder
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Gesellschaft
GMG

§ 12/13 ff SGB V
Handelsrecht

Renditedruck Industrie / Träger

Arzt / Medizin
Rollenerwartung

Gute klin. Praxis / EBM Berufsordnung
§ 12/13 ff SGB V „WANZQM“ 

G-BA Richtlinien

Wettbewerb um soz. 
Gerechtigkeit

- Systemverständnis -

- Ärztliches Handeln -Patient 
Versorgungserwartung §

823 BGB

Handeln als Professioneller
- Verteilungsentscheidungen im 

Sinne grenzrisikennaher
Versorgung -

Handlungsfähiges 
Gemeinwesen

Abb.: Modell der allparteilichen Aushandlungsrolle professionell handelnder Ärzte in der KV

Quelle: ‚KV denken, Thesen zur Vigilanz ärztlicher Selbstverwaltung‘ von Marcus Siebolds



Zum Problem der Deprofessionalisierung
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• Dem Dienstherren 
weisungsgebunden

• Gemeinwesenver-
pflichtet

• An Gesetze zwingend 
gebunden in der klin. 
Entscheidung

Arzt als Beamter

Abb.: Zum Problem der Deprofessionalität

Arzt als UnternehmerVertragsarzt

• Unabhängig in freier 
Praxis

• Statuarisch verfasste 
Gemeinwesenbindung
einer Körperschaft

• Legt Gesetze 
allparteilich aus

• Keine Gemeinwesen-
bindung

• Wertschöpfung am 
Kunden

• Gesetze regeln nur die 
Haftungsfragen

Ausprägung der Deprofessionalisierung

Quelle: ‚KV denken, Thesen zur Vigilanz ärztlicher Selbstverwaltung‘ von Marcus Siebolds



Grenzrisikennahe Versorgung      
Gesellschaftliches Mandat im Spagat zwischen gesellschaftlicher Solidarität (SGB V) und Patientenbedürfnissen
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Minimalfunktionale 
Gesundheits-

vorsorge

Ausmaß an Versorgung, das 
vom Gemeinwesen akzeptiert 
wird und gesetzl. Forderungen 

genügt

Med. 
Behandlungsoptimu

m, maximale 
Versorgung

Grenzrisiko
WANZ als Abbild 

rivalisierender ZentralwerteKosten

Behandlungs-
intensität

WANZ
Druck für die Vertragsärzte 

zum Herantasten an eine 
grenzrisikennahe Versorgung

Quelle: ‚KV denken, Thesen zur Vigilanz ärztlicher Selbstverwaltung‘ von Marcus Siebolds

Abb.: Grenzrisikennahe Versorgung: Modifiziert aus: www.med.uni-jena.de/apotheke/vorlesungstext.pdf


